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Curriculum Interventionelle 
Therapie der arteriellen 
Gefäßerkrankungen

Präambel

Die Inzidenz der arteriellen Verschluss-
krankheit (AVK) in der westlichen Gesell-
schaft nimmt zu und ist mit einer hohen 
Sterblichkeit und Invalidität verbunden. 
Die Anzahl der betroffenen Patienten mit 
einer peripheren AVK (PAVK) beträgt al-
lein in Deutschland ca. 4,5 Mio. und wird 
eher unterschätzt, da unterdiagnostiziert 
[1, 2]. Diese Zahl wird auf Grund der zu-
nehmenden Lebenserwartung der Bevöl-
kerung weiter steigen. Von einer AVK be-
troffen sind neben den Extremitätenarte-
rien die A. carotis interna, die Viszeral- 
und Nierenarterien sowie die Aorta.

Nichtkoronare katheterbasierte Ein-
griffe werden von Fachärzten unter-
schiedlicher Disziplinen durchgeführt. 

Dieses gemeinsame Positionspapier der 
Deutschen Gesellschaft für Angiolo-
gie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. 
(DGA) und der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie (DGK) beschreibt ein 
Curriculum zur Erlangung der Zusatz-
qualifikation „Interventionelle Therapie 
der arteriellen Gefäßerkrankungen“. Die-
se Zusatzqualifikation kann von angiolo-
gischen und kardiologischen Fachärzten 
erworben werden. Für dieses Curriculum 
wurde der Begriff Zusatzqualifikation ge-
wählt, um diese zusätzliche Qualifizie-
rung unter dem Dach der wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften von der Regel-
weiterbildung nach der (Muster-)Weiter-
bildungsordnung der Bundesärztekam-
mer zu unterscheiden.

Die Inhalte der (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung der Bundesärztekammer 
gehen in das Curriculum ein. Auf Grund 
der zunehmenden Spezialisierung der ka-
theterbasierten Therapie in den einzelnen 
Gefäßprovinzen werden aber ergänzende 
theoretische und praktische Fähigkeiten 
gefordert. Die Zusatzqualifikation kann 
isoliert in einzelnen Gefäßprovinzen an-
erkannt werden.

Im nachstehenden Text werden Perso-
nenbezeichnungen einheitlich und neut-
ral für beide Geschlechter verwendet (al-
so z. B. „Kandidat“ für „Kandidat“ und 
„Kandidatin“). Weiterhin werden der 
besseren Lesbarkeit halber nur die Fach-

arztbezeichnungen der neuen Weiterbil-
dungsordnung (WBO) verwendet, sie be-
ziehen in diesem Zusammenhang aber 
auch die entsprechenden Schwerpunkt-
bezeichnungen der alten WBO mit ein.

1. Einleitung

Für das Management und die Koordina-
tion der katheterinterventionellen Thera-
pie der meist multimorbiden Patienten mit 
Gefäßkrankheiten werden spezialisierte 
Kenntnisse benötigt. Ein formales Curri-
culum für die qualifizierte Durchführung 
katheterinterventioneller nichtkoronarer 
Eingriffe existiert bislang nicht.

Das vorliegende Dokument beschreibt 
die im Konsens zwischen Deutscher Ge-
sellschaft für Angiologie – Gesellschaft für 
Gefäßmedizin e.V. und Deutscher Gesell-
schaft für Kardiologie erstellten Voraus-
setzungen zur qualifizierten Durchfüh-
rung katheterinterventioneller nichtkoro-
narer Gefäßeingriffe. Begleitend werden 
Grundsätze zur Qualitätssicherung be-
schrieben, um einen einheitlichen Stan-
dard bzgl. Planung, Indikationsstellung, 
Durchführung sowie Nachsorge zu ge-
währleisten.

Das Autorenteam dieses Dokuments 
hat sich dabei an bereits publizierten in-
terdisziplinären Curricula aus den USA 
und Europa orientiert [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10]. Die Empfehlungen gründen sich auf 
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vorliegende Leitlinien sowie Studiendaten 
bzw. bei unklarer Datenlage auf Experten-
meinungen.

Das Curriculum besteht aus 2 Haupt-
teilen: der allgemeine Teil beschreibt 
die für eine qualifizierte gefäßmedizini-
sche Versorgung erforderliche Expertise, 
im speziellen Teil wird die Expertise der 
Techniken und Materialien für die kathe-
terinterventionellen Eingriffe in den je-
weiligen Gefäßprovinzen erläutert. In je-
dem Abschnitt des Dokuments werden 
die wissensbasierten klinischen und pro-
zeduralen Voraussetzungen beschrieben, 
die für die Expertise erforderlich sind so-
wie die Weiterbildung, die erforderlich ist, 
um diese Kompetenz zu erreichen.

Jede Gefäßregion stellt durch die jewei-
lige Komplexität der Interventionen be-
sondere Anforderungen an den Arzt. Ob-
wohl Fähigkeiten, die in einem Gefäßge-
biet erworben wurden, in einem anderen 
anwendbar sein können, ist eine spezifi-
sche Ausbildung für ein spezielles Gefäß-
gebiet Voraussetzung der Qualifikation. 
Dies ist der Grund für das vorliegende 
Konzept, das die Zusatzqualifikation zur 
Interventionstherapie auf bestimmte Ge-
fäßregionen aufteilt.

2. Ziele

Nachfolgend soll der Prozess der Zusatz-
qualifikation „Interventionelle Therapie 
der aArteriellen Gefäßerkrankungen“ be-
schrieben und definiert werden. Dieser 
beinhaltet neben den allgemeinen Anfor-
derungen in vaskulärer Medizin auch An-
forderungen für katheterbasierte Techni-
ken einschließlich der Anforderungen an 
die Ausbildungsstätten bzw. die Ausbilder, 
die den Erwerb einer Zusatzqualifikation 
anbieten.

Neben dem Erwerb der Zusatzqualifi-
kation „Interventionelle Therapie der ar-
teriellen Gefäßerkrankungen“, die alle Ge-
fäßprovinzen umfasst, sind als selbststän-
dige Ziele auch die Zusatzqualifikationen
F		„Interventionelle Therapie der peri-

pheren Arterien und Beckenarterien“
F		„Interventionelle Therapie der Visze-

ral- und Nierenarterien“,
F		„Interventionelle Therapie der Aorta“,
F		„Interventionelle Therapie der extra-

kraniellen hirnversorgenden Arte-
rien“ und

F		„Interventionelle Therapie von Dialy-
seshunts“

möglich.

3. Allgemeine Gefäßmedizin

Die Lerninhalte des Gegenstandskata-
logs umfassen notwendigerweise Inhal-
te, die jedem Facharzt für Innere Medi-
zin und Angiologie/Kardiologie in seiner 
Aus- und Weiterbildung bereits vermit-
telt werden.

3.1. Differenzierung zwischen 
Kenntnissen in allgemeiner 
Gefäßmedizin und katheterin-
terventionellen Eingriffen

Der allgemeine Teil des Gegenstandskata-
logs beinhaltet die Basiskenntnisse, die für 
eine qualifizierte gefäßmedizinische Ver-
sorgung als Grundlage dienen. Auf diesen 
allgemeinen Teil aufbauend folgt der spe-
zielle Teil, der sich mit den notwendigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten der inter-
ventionellen Therapie befasst. Dem mo-
dularen Aufbau dieses Curriculums fol-
gend, gliedert sich dieser spezielle Teil 
nach Gefäßprovinzen mit jeweils eigen-
ständigen theoretischen Kenntnissen, 
praktischen Fähigkeiten und klinischen 
Problemen.

Die Inhalte des allgemeinen Teils wer-
den für die Zusatzqualifikation stets als 
Grundlage vorausgesetzt. Die Anerken-
nung einer Zusatzqualifikation ausschließ-
lich über den allgemeinen Teil der Gefäß-
medizin ohne anschließende Kenntnis-
se in der interventionellen Therapie von 
mindestens einer Gefäßprovinz zu er-
werben, ist nicht möglich. Hierfür wird 
auf die (Muster-)Weiterbildungsordnung 
der Bundesärztekammer zur Facharztwei-
terbildung Innere Medizin und (Schwer-
punkt) Angiologie verwiesen.

3.2. Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)

Dies umfasst ausreichende Kenntnisse zu 
atherosklerotisch verursachten Gefäßer-
krankungen im Bereich der Aorta, peri-
pher arteriell, zerebrovaskulär und auch 
der Viszeral- und Nierenarterien, ferner 
zu Vaskulitiden, atherothrombotischen 

Embolien, vasospastischen Erkrankun-
gen, autonomen Dysfunktionen, venö-
sen Thromboembolien und chronischen 
Venenerkrankungen. Kenntnisse der Epi-
demiologie, Pathologie, Pathophysiolo-
gie, Symptomatik, des natürlichen Krank-
heitsverlaufs, der Diagnostik und Thera-
pieoptionen der einzelnen Gefäßkrank-
heiten sind unabdingbar.

Der interventionelle Gefäßspezia-
list soll in der Lage sein, die der AVK zu-
grunde liegenden Erkrankungen zu iden-
tifizieren und zu behandeln. Er soll ein Ri-
sikofaktorenscreening für z. B. Dyslipidä-
mien, Formen der arteriellen Hypertonie, 
Diabetes mellitus und Thrombophilie-
diagnostik durchführen und eine gezielte 
Behandlung einleiten können. Zusätzlich 
soll er die Möglichkeiten der nichtmedi-
kamentösen Sekundärprävention weiter-
geben können [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Erfahrungen in den nichtinvasiven 
diagnostischen Verfahren einschließlich 
Durchführung, Befundung und Interpre-
tation der Ergebnisse speziell der Dopp-
ler-/Duplexsonographie von Venen und 
Arterien der Extremitäten, der Aorta und 
ihrer Seitenäste, der Karotiden und der 
Gefäßbypässe sind eine weitere Vorausset-
zung. In der Gefäßmedizin interventionell 
tätige Ärzte müssen in der Lage sein, bild-
gebende Verfahren einschließlich Dopp-
ler- und Duplexsonographie, Magnetre-
sonanzangiographie, computertomogra-
phische Angiographie sowie invasive An-
giographie mit digitaler Substraktionsan-
giographie (DSA) zu interpretieren.

Nur so kann der Kandidat ein tiefge-
hendes Verständnis für die differenzier-
te Indikation einschließlich der Kompli-
kationen invasiver diagnostischer Verfah-
ren, katheterbasierter Therapien und ge-
fäßchirurgischer Verfahren und deren Be-
handlungen erwerben. Die Möglichkeiten 
der konservativen Therapie einschließlich 
der prä-, peri- und postinterventionellen 
pharmakologischen Therapie und anti-
thrombotischer sowie thrombolytischer 
Therapien müssen ausreichend bekannt 
sein.

Die Qualifikation zur Durchführung 
katheterinterventioneller und endovasku-
lärer Gefäßeingriffe beinhaltet zusätzlich 
Kenntnisse der erforderlichen Ausstat-
tung eines vaskulären Katheterlabors so-
wie des Patientenmonitorings einschließ-
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lich der intraarteriellen Druckmessung. 
Die Prozessierung von Bildserien bzw. 
des digitalen Imagings zur Archivierung 
von Bildgebungsmaterial muss geläufig 
sein. Die hierzu erforderlichen Qualifika-
tionen bzgl. der gesetzlichen Regelungen 
einschließlich des Strahlenschutzes wer-
den vorausgesetzt.

Ferner erfordert diese Qualifikation 
das Wissen um die Indikationen, Limita-
tionen und Komplikationen jeder Proze-
dur und das Verstehen alternativer The-
rapiemethoden und konservativer Thera-
pieansätze und Ergänzungstherapien, mit 
denen sowohl Kurz- wie Langzeitergeb-
nisse noch verbessert werden können.

Die notwendigen Kenntnisse sowie 
Richtzahlen der durchgeführten Untersu-
chungen werden in .	Tab. 1 zusammen-
gefasst.

3.2.1. Indikationstellung 
interventionelle vs. 
operative Therapie
Der katheterinterventionell tätige Arzt 
muss in Hinblick auf eventuell notwen-
dig werdende gefäßchirurgische Eingrif-
fe, sei es als Alternative zur Gefäßinter-
vention oder im Rahmen des Kompli-
kationsmanagements, das Verständnis 
für die Indikation zur Operation, die je-
weiligen Besonderheiten der Operation, 
das voraussichtliche Behandlungsergeb-
nis und die möglichen kardiovaskulären 
Komplikationen besitzen. Entsprechen-
de Leitlinien für die präoperative Evalua-
tion von Patienten, die sich einer nicht-
kardialen Gefäßoperation unterziehen 
müssen, sind von den deutschen Fachge-
sellschaften publiziert worden [18]. Da-
her muss der katheterinterventionell täti-
ge Arzt die Fertigkeiten besitzen, die klini-
schen Prädiktoren eines ungünstigen Be-
handlungsergebnisses zu evaluieren ein-
schließlich der koronaren Herzkrankheit 
und insbesondere der instabilen Koronar-
syndrome, der Herzinsuffizienz, von Ar-
rhythmien, Diabetes mellitus und unkon-
trollierter Hypertonie

3.2.2 Kenntnisse im Strahlenschutz
Gesetzliche Grundlage sind die aktuel-
le Röntgenverordnung und die Richtli-
nie Fachkunde und Kenntnisse im Strah-
lenschutz beim Betrieb von Röntgenein-
richtungen in der Medizin oder Zahn-

medizin vom 22. Dezember 2005. Es liegt 
in der Verantwortung des behandelnden 
Arztes, die einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen bzgl. der Anwendung ioni-
sierender Strahlung am Menschen zu ken-
nen und zu beachten, um auszuschließen, 
dass Schäden durch vermeidbare Überex-
positionen eintreten. Nachfolgend werden 
die wichtigsten diesbezüglichen Forde-
rungen des Strahlenschutzes zusammen-
gefasst.

Katheterangiographien und Interven-
tionen unter Anwendung von Röntgen-
strahlen dürfen nur von Ärzten mit der 

dafür erforderlichen Fachkunde im me-
dizinischen Strahlenschutz durchgeführt 
werden. In diesem Zusammenhang sind 
die Fachkunde gesamte Röntgendiagnos-
tik oder die Teilfachkunde Gefäßsystem 
und Anwendungen von Röntgenstrah-
len bei Interventionen geeignet. Für die 
genannten Tätigkeiten ist der Erwerb der 
Teilfachkunde Angiographie als Mindest-
anforderung vorgeschrieben.

Erforderlich sind der Erwerb der Sach-
kunde sowie die Teilnahme an gesetzlich 
vorgeschriebenen Strahlenschutzkursen. 
Das Erhalten der Kompetenz, die Fach-
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Zusammenfassung
Die Inzidenz der arteriellen Verschlusskrank-
heit nimmt parallel zur demografischen Ent-
wicklung in der westlichen Gesellschaft zu. 
Daher und wegen der technologischen Wei-
terentwicklung der interventionellen Ka-
thetertherapie steigt die Anzahl der Eingrif-
fe im Bereich der Karotis, der thorakalen und 
abdominalen Aorta, der Viszeral- und Be-
cken-/Beinarterien. Die Interventionen wer-
den von Fachärzten unterschiedlicher Diszi-
plinen durchgeführt. Um die Durchführung 
der Kathetereingriffe zu standardisieren und 
die Qualität auf ein einheitlich hohes Niveau 
zu bringen, sind in diesem Positionspapier 
von der Deutschen Gesellschaft für Angiolo-
gie/Gefäßmedizin und der Deutschen Gesell-

schaft für Kardiologie die Voraussetzungen 
und Standards für endovaskuläre Eingriffe in 
den oben beschriebenen Gefäßregionen for-
muliert worden. Neben der klinischen Wei-
terbildung sind hierzu detaillierte Kenntnisse 
der nichtinvasiven Diagnostik, Materialkunde, 
Gefäßanatomie, Pathophysiologie, des Strah-
lenschutzes und bzgl. Durchführung der Ein-
griffe Voraussetzung. Für ein eigenständiges 
Arbeiten sind ferner Mindestzahlen an durch-
geführten Interventionen im modular aufge-
bauten Weiterbildungskonzept formuliert.

Schlüsselwörter
Endovaskuläre Kathetertherapie · A. carotis · 
Aorta · Viszeralarterien · Becken-/Beinarterien

Interventional therapy of arterial vascular diseases

Abstract
The incidence of arterial occlusive disease in-
creases in parallel with the demographic de-
velopment in western society. Therefore, due 
to the technological advancement of inter-
ventional catheter therapy the number of in-
terventions of the carotid artery, the thorac-
ic and abdominal aorta, visceral arteries and 
in the pelvic and leg arteries increases. These 
procedures are carried out by specialists of 
different disciplines. In order to be able to 
standardize the catheter intervention proce-
dure and to bring the quality to a uniformly 
high level, the German Society of Angiology/
Vascular Medicine and the German Society of 
Cardiology formulated in this position paper 

the requirements and standards for endovas-
cular procedures in the above described vas-
cular regions. In addition to clinical qualifica-
tions detailed knowledge of the catheter ma-
terial, vascular anatomy, pathophysiology, ra-
diation protection and realization of the in-
terventions are required. To be able to work 
independently a required minimum number 
of performed interventions are formulated in 
the modular training concept.

Keywords
Endovascular catheter therapy · Carotid  
artery · Aorta · Visceral arteries ·  
Pelvic/infrainguinal arteries
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kundeaktualisierung und die fortlaufen-
de Qualitätskontrolle sind zu beachten.

4. Spezieller Teil: 
Interventionelle nichtkoronare 
katheterbasierte Therapie

4.1. Grundlagen der 
interventionellen Therapie 
und Materialkunde

Das Prinzip der perkutanen translumina-
len Angioplastie (PTA) ist die Aufweitung 
des verschlossenen Gefäßlumens, entwe-
der durch Aufbrechen der atheroskleroti-
schen Plaques, durch exzentrische Deh-
nung der Gefäßwand oder durch Schaf-
fung eines Neolumens. Hierbei ist es 
wichtig, das geeignete Drahtmaterial (aus 
einem wachsenden Angebot) und die ge-
eigneten Ballons und den entsprechen-
den Durchmesser des Ballons auszuwäh-
len. Der Arzt muss die mechanischen 
Eigenschaften des Kathetermaterials ken-
nen. Hierzu gehören die mittlere und ma-
ximale Druckbelastbarkeit („burst pres-
sure“), die Schiebestabilität des Kathe-
ters über den Führungsdraht bei der Pas-
sage durch gewundene Arteriensegmen-
te, die Kompatibilität von Führungskathe-

ter, -draht, Schleuse, Ballon und Stents so-
wie das Prinzip von Compliant- und Non-
compliant-Ballons. Der Interventionalist 
muss im Umgang mit Ballonkathetern er-
fahren sein, um einen optimalen Gefäß-
querschnitt durch die Dilatation zu er-
reichen und damit die Wahrscheinlich-
keit der Entwicklung von Restenosen und 
das Risiko von Komplikationen zu redu-
zieren. Diese Erfahrung ist Voraussetzung 
eines korrekten Umgangs mit Stents, de-
ren Indikationsfeld kontinuierlich wächst, 
bis hin zu Läsionen, bei denen die Ballon-
dilatation alleine nicht mehr üblich ist; so 
z. B. zur Verbesserung des Akutergebnis-
ses der Ballon-PTA (sekundär: „bail out 
stenting“) aber auch primär in einigen Ge-
fäßregionen, bei denen Stents eine Reduk-
tion der Restenoserate ermöglichen. Auch 
Kenntnisse hinsichtlich alternativer Re-
vaskularisationstechniken wie der direk-
tionalen Atherektomie sind erforderlich.

Der durchführende Arzt muss mit den 
spezifischen Eigenschaften von Stents 
(ballonexpandierbar vs. selbstexpandie-
rend) wie Formstabilität gegen Kom-
pression von außen, Metalleigenschaften 
(Legierung), Beschichtung („coating“), 
Stentdesign (geschlossen/“closed“), of-
fen, helikal („open“), Plaqueabdeckung 

(Relation Metallfläche vs. Gefäß-/Plaque-
oberfläche), pharmakafreisetzende Stents 
(„drug-eluting stents“, DES), pharmaka-
freisetzende Ballons („drug-eluting bal-
loons“, DEB) vertraut sein bzw. sich kon-
tinuierlich mit innovativen Verfahren ver-
traut machen.

Dem durchführenden Arzt müssen die 
Spezifika von Stentprothesen (Stentgrafts: 
Stents, die Gefäßprothesen außen [“cove-
red“] oder innen [“lined“] tragen) sowie 
die Indikationsgebiete (infrarenale Bauch-
aortenaneurysmata, Therapie von Aneu-
rysmata und Dissektionen der thoraka-
len Aorta, der Aa. subclavia, iliaca, popli-
tea und renalis) und der notfallmäßigen 
Versorgung von Gefäßverletzungen und 
Rupturen bekannt sein.

Wegen ihrer großen Bedeutung in der 
Therapie thrombotischer arterieller und 
venöser Verschlüsse muss der mit kat-
heterinterventionellen Eingriffen selbst-
verantwortlich betraute Arzt Erfahrung 
im Umgang mit der Katheterthromboly-
se und -thrombektomie (mechanisch und 
pharmakologisch) gesammelt haben. Die 
Expertise zur Durchführung dieser bei-
den Verfahren setzt Kenntnis und Erfah-
rung mit dem Kathetermaterial und nöti-
gen Medikamenten sowie das Wissen um 
realistisch erreichbare Therapieziele und 
Risikokonstellationen sowie Komplikatio-
nen voraus.

Prinzipien der lokalen, regionalen und 
allgemeinen Anästhesie müssen bekannt 
sein. Erfahrungen in den Methoden der 
allgemeinen Analgosedierung, der hämo-
dynamischen Stabilisierung sowie kardio-
respiratorischer Maßnahmen während 
der Katheterintervention sind erforder-
lich.

4.2. Komplikationsmanagement

Erfahrung in der Technik der Ballonan-
gioplastie und Stentimplantation der 
nichtkoronaren Gefäße sind vorauszuset-
zen ebenso wie der Umgang mit speziel-
len Komplikationen (Thrombose, Embo-
lie, Dissektion, Verschluss oder Perfora-
tion der Arterien).

Spezifisch für eine Gefäßregion müs-
sen die erfolgversprechenden Maßnah-
men zur Behandlung von Komplikatio-
nen bekannt sein. Die Indikation zu ver-
schiedenen Strategien muss abgewogen 

Tab. 1  Gegenstandskatalog allgemeiner Teil der Gefäßmedizin

Zur Durchführung interventionell-angiologischer Therapien müssen Wissen bzw. praktische 
Fähigkeiten in den folgenden Gebieten erworben werden (Richtzahlen s. Weiterbildungsor-
dnung; 21)

1 Pathophysiologie der Atherosklerose und Thrombose

2  Kardiovaskuläre Risikofaktoren 
– Diagnostik und Therapie 
– Hilfestellung zur Modifikation des Lebensstils

3  Klinische Manifestation, natürlicher Verlauf, Evaluation und Behandlung der arteriellen Verschluss-
krankheit in den verschiedenen Gefäßprovinzen

4  Prophylaxe und Therapie thrombotischer Erkrankungen, einschließlich des Einsatzes antithrom-
botischer und thrombolytischer Substanzen

5 Präoperative Evaluation und perioperative Betreuung gefäßchirurgischer Patienten

6  Nichtinvasive Funktionsuntersuchungen (Oszillographie, Rheographie, ergometrische Verfahren 
zur Gehstreckenbestimmung, Verschlussdruckmessung)

7  Doppler/Duplexsonographie 
– der extremitätenversorgenden Gefäße 
– der abdominellen und retroperitonealen Gefäße 
– der extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße 
– der Bypass- und Shuntdarstellung

8 Interpretation von MR- und CT-Angiographie

9  Risiken jodhaltiger und gadoliniumhaltiger Kontrastmittel sowie Prophylaxe unerwünschter 
Nebeneffekte

10  Kenntnisse in Strahlenbiologie und Strahlenphysik sowie eingehende Kenntnisse im medizini-
schen Strahlenschutz

11 Interpretation intraarterieller Angiographien
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werden können unter Berücksichtigung 
eventueller Kontraindikationen. Prakti-
sche Kenntnisse in der Behandlung von 
Komplikationen (wie z. B. Thrombusaspi-
ration, lokale arterielle Lysetherapie) müs-
sen vorhanden sein.

4.3. Management der 
Gefäßzugänge

Die technische Fertigkeit und Erfahrung 
ist für die zeitgerechte, effektive und siche-
re Durchführung endovaskulärer Kathe-
terinterventionen unabdingbar. Der eine 
Intervention selbstverantwortlich durch-
führende Arzt muss arterielle Zugänge 
durch Punktion unterschiedlicher Ar-
terien sicher beherrschen, so z. B. femo-
ral (ante- und retrograd, ipsilateral und 
in Cross-over-Technik), popliteal (retro-
grad und antegrad) und distal (retrograd), 
auch im Bereich der oberen Extremitäten 
(axillar, brachial und radial). Ebenso müs-
sen venöse Zugangswege über Punktio-
nen der Vv. femoralis, brachialis oder ju-
gularis sicher gelegt werden können.

Der Gefäßspezialist muss in der Lage 
sein, am Ende der Intervention die Punk-
tionsstelle zu verschließen. Kenntnisse 
und Erfahrungen im Umgang mit den Me-
thoden der lokalen Blutstillung als Alter-
native zur manuellen Kompression durch 
Verschlusssysteme werden gefordert. Das 
Erkennen und die Behandlung von Kom-
plikationen am Zugang (Blutung, arterio-
venöse Fistel, Pseudoaneurysma und In-
fektion) werden vorausgesetzt.

5. Spezieller Teil: 
Interventionelle Therapie der 
einzelnen Gefäßregionen

Voraussetzung zur Akkreditierung der 
Zusatzqualifikation ist der Nachweis einer 
Mindestzahl durchgeführter diagnosti-
scher und therapeutisch-interventionel-
ler Angiographien in der entsprechenden 
Gefäßregion. Diagnostische Katheteran-
giographien werden als komplette diag-
nostische oder interventionelle Prozedu-
ren definiert, welche mit Einführung des 
Katheters über einen perkutanen Weg be-
ginnen und eine drahtgeführte Kathete-
risierung, Kontrastmittelapplikation, Be-
funderhebung und -bericht umfassen sol-
len.

Die Eingriffe müssen unter Aufsicht 
eines katheterinterventionell erfahrenen 
zuständigen Facharztes erbracht werden. 
Die Anforderungen an den Leiter der 
Ausbildungsstätte werden im Abschn. 7.3 
spezifiziert.

Die Untersuchungszahlen werden in 
einem Logbuch dokumentiert und durch 
den Leiter der Ausbildungsstätte bestätigt. 
In Einzelfällen kann die Einsicht in die er-
stellten Befunde (Patientendaten anony-
misiert) gefordert werden. Näheres zum 
Logbuch wird im Abschn. 6.3 spezifiziert.

5.1. Interventionelle Therapie 
der peripheren Arterien 
und Beckenarterien

5.1.1. Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
Die Indikationen für eine Revaskularisa-
tion von Aorta und Iliakalgefäßen und 
Gefäßen der unteren Extremitäten unter 
Berücksichtigung klinischer und anato-
mischer Gesichtspunkte müssen bekannt 
sein. Der verantwortliche Gefäßspezia-
list muss den Behandlungserfolg einer in-
terventionellen Therapie in Abhängigkeit 
vom Läsionstyp (Stenose vs. Verschluss), 
Länge und Lokalisation der Läsion, An-
zahl und Durchgängigkeit der distalen 
Gefäße sowie Verkalkungsgrad beurteilen 
können. Alternative konservative oder ge-
fäßchirurgische Therapiestrategien müs-
sen unter Berücksichtigung der mutmaß-
lichen Behandlungserfolge gegeneinander 
abgewogen werden können.

Im Beckenbereich ist die besondere 
Anatomie der distalen Bauchaorta und 
der A. femoralis communis in der Beu-
geregion zu berücksichtigen, die unter-
schiedlichen Zugangswege (transfemoral 
retrograd oder „cross-over“, transbrachial 
bei hochsitzenden Läsionen inkl. der Kis-
sing-balloon- bzw. Kissing-stent-Techni-
ken) zu beherrschen. Kenntnisse werden 
gefordert zur Indikationsstellung zur pri-
mären Stent-PTA mit selbst- oder bal-
lonexpandierbaren Stents, der Verwen-
dung von gecoverten Stentgrafts für An-
eurysmata, zur Einschätzung des Ruptur-
risikos, zur Gefahr der Embolisation nach 
distal bei rekanalisierten Verschlüssen, 
zur Technik der subintimalen Rekanali-
sation ggf. unter Verwendung von „reen-
try devices“, zur Indikation von Atherek-

tomie und Fibrinolyse mit Thrombusaspi-
ration, und zur Behandlung von Instent-
Restenosen mit beispielsweise „drug-coa-
ted devices“.

In der femoropoplitealen Region soll-
ten Kenntnisse erworben werden hin-
sichtlich der Länge des Gefäßes bei unter-
schiedlichsten Belastungen wie Torsion, 
Kompression, Dehnung, die Einbezie-
hung der A. poplitea in der Kniebeuge, 
über die unterschiedlichen Zugangswe-
ge (transfemoral „cross-over“ oder anteg-
rad, transbrachial und popliteal retrograd, 
auch mit langen Schleusen), zur Indika-
tion zur primären Stent-PTA bei langen 
Läsionen mit selbstexpandierbaren Stents, 
der möglichen Embolisation nach distal 
bei rekanalisierten Verschlüssen, zur sub-
intimalen Rekanalisation ggf. unter Ver-
wendung von „reentry devices“, zur Indi-
kation zur Atherektomie und Fibrinolyse 
mit Thrombusaspiration und zum Einsatz 
von „drug-coated“ Stents und Ballons.

Infrapopliteal ist bei den häufig lang-
streckigen, schwer passierbaren und dis-
tal gelegenen Läsionen, insbesondere bei 
Diabetes mellitus und Niereninsuffizienz, 
die dringliche Notwendigkeit zur Behand-
lung bei kritischer Extremitätenischämie 
zu erkennen, die unterschiedlichen Zu-
gangswege (transfemoral „cross-over“ 
oder antegrad, transbrachial und von dis-
tal retrograd) zu beherrschen, Kenntnisse 
zur Verwendung langer 0,014- oder 0,018-
Inch-Drähte und von Ballons bei langen 
Läsionen, von selbst- oder ballonexpan-
dierbaren Stents auch in Monorailtech-
nik, der möglichen Embolisation nach 
distal von rekanalisierten Verschlüssen, 
der subintimalen Rekanalisation, der In-
dikation zur Atherektomie und Fibrino-
lyse mit Thrombusaspiration, des Einsat-
zes von „drug-coated“ Stents und Ballons 
zu erwerben.

Zusammengefasst bedeutet dies für den 
Kandidaten, dass die Behandlung der Be-
cken-Bein-Region insgesamt beherrscht 
werden soll, aber deutlich unterschiedli-
che Anforderungen an die Qualifikation 
des Interventionalisten stellt.

5.1.2. Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Zur selbstständigen Erbringung ist eine 
Erfahrung von mindestens 100 Kathe-
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terangiographien (50 eigenständig) und 
mindestens 50 perkutanen Interventio-
nen (25 eigenständig) an peripheren Ge-
fäßen (aortoiliakales Stromgebiet sowie 
infrainguinale Arterien) Voraussetzung. 
Diagnostische Angiographien können 
im Rahmen von Interventionen erbracht 
werden.

5.2. Interventionelle Therapie der 
Viszeral- und Nierenarterien

5.2.1. Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)

Viszeralarterien. Vorauszusetzen ist die 
Kenntnis der normalen Anatomie von 
Truncus coeliacus, den Aa. mesenterica 
superior und inferior sowie gängiger 
anatomischer Varianten, z. B. der A. 
marginalis coli (oder Drummonds-Arte-
rie, einer Anastomose zwischen den Aa. 
mesenterica superior und inferior. Voraus-
zusetzen ist ferner die Kenntnis der Ätio-
logie und Pathophysiologie der Darmis-
chämie (Atherosklerose, arterielle Throm-
bose und Embolie, Vaskulitis, Kompres-
sion des Truncus coeliacus durch das Lig. 
arcuatum, Mesenterialvenenthrombose). 
Die klinische Manifestation einer Darmis-
chämie muss verstanden werden. Schließ-
lich ist die Kenntnis der Indikationen zu 
einer endovaskulären/chirurgischen The-
rapie bei akuter/chronischer Darmischä-
mie von Bedeutung.

Nierenarterien. Der Kandidat sollte die 
normale Anatomie der Nierenarterien 
sowie häufige Variationen wie akzesso-
rische Nierenarterien kennen und mit 
den anatomischen Verhältnissen nach 
einer Nierentransplantation vertraut sein. 
Eine Kenntnis der Ätiologie der Nieren-
arterienstenose (Atherosklerose, fibro-
muskuläre Dysplasie, Vaskulitiden, ar-
teriovenöse Fisteln, Thrombose, Embo-
lien) wird erwartet, ebenso wie das Ver-
ständnis der Pathophysiologie und klini-
schen Manifestation der Nierenarterien-
stenose (arterielle Hypertonie, Einschrän-
kung der Nierenfunktion, akut auftreten-
des Lungenödem („flush pulmonary ede-
ma“), Linksherzhypertrophie, Verschlech-
terung einer Herzinsuffizienz). Die rele-
vante Diagnostik (Duplexsonographie, 
CT- und MR-Angiographie) und deren 

Ergebnisse müssen beurteilt werden kön-
nen, insbesondere die Beherrschung der 
Doppler- und Duplexsonographie muss 
zur Überprüfung der Indikationsstellung 
und Nachsorge vorausgesetzt werden. Bei 
der Behandlung einer Nierenarterienste-
nose müssen sowohl die gängigen medi-
kamentösen Therapieansätze wie auch In-
dikationen/Kontraindikationen für eine 
Revaskularisierung von Nierenarterien-
stenosen bekannt sein. Aktuelle Studien-
ergebnisse, die Effektivität und Limita-
tionen der renalen PTA bei ischämischer 
Nephropathie und arterieller Hypertonie 
sollten bekannt sein und beachtet werden. 
Dies trifft auch für die Indikationen zur 
renalen Ablation zu. 

5.2.2. Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Für die Intervention an Viszeralgefäßen 
und den Nierenarterien mit vorwiegend 
ballonexpandierbarer Stent-PTA werden 
eine zusätzliche Qualifikation mit min-
destens 50 diagnostischen Angiographien 
– (25 eigenständig), hiervon mindestens 
25 selektive Angiographien (15 eigenstän-
dig) – und 15 eigenständig durchgeführ-
te perkutan-interventionelle Eingriffe an 
den genannten Gefäßen gefordert. Diag-
nostische Angiographien können im Zu-
sammenhang mit einer Intervention er-
bracht werden.

5.3. Interventionelle Therapie 
de.zr Aorta/Aortenaneurysmen

5.3.1. Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Die interventionelle endoluminale Aus-
schaltung thorakaler und abdominel-
ler Aortenaneurysmen wird zunehmend 
häufig durchgeführt. Die Technik erfor-
dert eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit bzgl. Bildgebung und Behandlung 
zwischen Radiologen, Gefäßchirurgen 
und Internisten. Hierzu wird häufig ein 
kombiniert-endoluminaler Eingriff mit 
Arteriotomie erforderlich. Bezüglich des 
Bauchaortenaneurysmas erlangte eine 
„Qualitätssicherungsvereinbarung zum 
Bauchaortenaneurysma“ vom Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) als Be-
schluss zuletzt novelliert und veröffent-

licht am 17.12.09 mit Datum 01.01.2010 
Gesetzeskraft. Dieser G-BA-Beschluss 
betrifft nicht die interventionelle Thera-
pie an der thorakalen Aorta.

Zwei Behandlungsverfahren stehen für 
die Versorgung zur Verfügung: die offene 
Operation und die endovaskuläre Aneu-
rysmaausschaltung.

Die Wahl des Therapieverfahrens wird 
durch die Aneurysmenkonfiguration be-
stimmt. Nicht jedem Patienten kann eine 
endovaskuläre Standardprozedur ange-
boten werden. Die Landungszonen für 
Stentgraftsysteme bestimmen die Versor-
gung. Für die Durchführung von Behand-
lungen unter Verwendung endolumina-
ler Aortenprothesen wird eine zusätzliche 
Qualifikation mit mindestens 20 Implan-
tationen endoluminaler Aortenprothesen 
vorausgesetzt, davon mindestens 5 thora-
kale und 5 abdominelle Prothesen unter 
Anleitung.

5.4. Interventionelle 
Therapie der extrakraniellen 
hirnversorgenden Gefäße

5.4.1. Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
Alle Ärzte, die Karotisinterventionen 
durchführen wollen, sind im besonde-
ren Maße verpflichtet, eine sichere und 
effektive Therapie anzubieten. Dies setzt 
Kenntnisse der Risikofaktoren, Epidemio-
logie, Pathologie, Pathophysiologie, natür-
lichen Entwicklung, klinischen Symptome 
und auch therapeutischer Alternativen für 
Patienten mit extrakraniellen Karotisobs-
truktionen voraus. Ärzte, die ein Training 
zur Stenting-PTA der A. carotis beginnen, 
müssen einen hohen Grad an Erfahrung 
mit katheterbasierten Interventionen in 
anderen Gefäßgebieten vorweisen kön-
nen und die adjuvante Pharmakothera-
pie kennen. Ein paralleles Training inter-
ventioneller oder endovaskulärer Weiter-
bildungsprogramme zusammen mit Ka-
rotisinterventionen ist unter Supervision 
an entsprechenden erfahrenen Einrich-
tungen möglich.

Im Besonderen ist die Kenntnis der 
normalen Anatomie des Aortenbogens, 
der Kopf-Hals-Gefäße und zerebralen 
Gefäßanatomie sowie der gängigen ana-
tomischen Varianten notwendig wie auch 
die Kenntnis der Ätiologie und Patho-
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physiologie von Erkrankungen der Kopf-
Hals-Gefäße, einschließlich Atheroskle-
rose, Arteriitis, fibromuskuläre Dysplasie, 
Aneurysma und Dissektion. Die Ätiolo-
gie und Manifestation des Schlaganfalls, 
v. a. im Zusammenhang mit Thromb- 
und Atheroembolien, aber auch die nicht 
atherosklerotischen Ätiologien müssen 
bekannt sein (Embolie, Vaskulitis, int-
rakranielle arteriovenöse Malformation, 
subdurale oder epidurale Blutung, Tumor 
und arterielle oder venöse Thrombosen).

Der durchführende Arzt muss ein um-
fassendes Verständnis des Einsatzes und 
der fachgerechten Anwendung nichtin-
vasiver Untersuchungsmethoden wie der 
Duplexsonographie, des transkraniellen 
Ultraschalls und zerebraler Bildgebung 
mittels MRT und CT besitzen. Die spe-
ziellen angiographischen Projektionen 
und die Anwendung der DSA-Technik 
zur Durchführung qualitativ hochwerti-
ger Angiographien der Kopf-Hals-Gefäße 
müssen bekannt sein. Ferner müssen Be-
handlungsalternativen, insbesondere eine 
medikamentöse oder chirurgische Thera-

pie gegenüber der perkutanen Interven-
tion, sach- und situationsgerecht berück-
sichtigt werden in Kenntnis der nationa-
len und internationalen Behandlungsleit-
linien [17, 19, 20].

Die (vorwiegend theoretischen) Lern-
inhalte zur interventionellen Therapie der 
extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße 
werden zusammenfassend in .	Tab. 2 
dargestellt.

5.4.2. Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Die technischen Fertigkeiten setzen einen 
hohen basalen Kenntnisstand und eine 
Expertise in katheterbasierten Manipu-
lationen voraus, insbesondere bei der 
Durchführung anderer peripherer endo-
vaskulärer Interventionen. Dies muss er-
gänzend folgendes umfassen:
F		Kenntnisse im adäquaten Umgang 

mit einer DSA-Anlage, wie angulier-
te Darstellungen zur besseren Visuali-
sierung des Gefäßbaums,

F		erfahrener Umgang mit verzweigten 
geschlossenen Systemen,

F		Kenntnisse in zusätzlichen Techniken 
wie Embolisation und intravaskulä-
rem Ultraschall.

Nach Erreichen einer ersten Kompetenz 
in der diagnostischen zerebralen Angio-
graphie sollte in der Weiterbildung in 
Interventionstechniken schrittweise vor-
gegangen werden, einschließend komple-
xe lange Schleusen, die Platzierung und 
den Rückzug von Embolieprotektionssys-
temen, Stentpositionierung und Freiset-
zung. Diese Fertigkeiten sollten abschlie-
ßend unter erfahrener Supervision be-
gutachtet werden, bevor ein unabhängi-
ges Arbeiten möglich ist.

Praktische Erfahrungen und Fertigkeiten 
in der diagnostischen zerebralen Angio-
graphie. Die Kompetenz zur Durchfüh-
rung und Interpretation diagnostischer 
zervikozerebraler Angiographien muss 
vor Stenting-PTAs der Karotis erreicht 
werden. Dieses umfasst die Darstellung 
extrakranieller Gefäße unter Einbezie-
hung der Vertebralarterien und auch in-
trazerebraler Gefäße mit möglichen Kol-
lateralen und „cross flow“. Eine Qualifi-
kation mit mindestens 50 selektiven dia-
gnostischen Katheterangiographien der 
supraaortalen Gefäße (25 als Erstunter-
sucher unter Supervision) wird vorausge-
setzt. Diagnostische Angiographien kön-
nen im Zusammenhang mit einer Inter-
vention erbracht werden.

Praktische Kenntnisse und Fertigkeiten 
in der Karotisintervention. Die inter-
ventionellen Fertigkeiten, die für ein Ka-
rotisstenting benötigt werden, sind signi-
fikant komplexer und schwieriger als die 
zur Durchführung diagnostischer zereb-
raler Angiographien [21]. Die Platzierung 
langer Schleusen oder Führungskatheter, 
oft in elongierten und kalzifizierten Ge-
fäßen, ist Voraussetzung. Hierzu gehören 
auch die sichere Manipulation mit fei-
nen 0,014-Inch-Führungsdrähten, Erfah-
rungen mit Monorailsystemen, die Frei-
setzung großer und langer selbstexpan-
dierbarer Stents, die korrekte Auswahl 
von Ballons für die Vor- und Nachdilata-
tion inkl. Auswahl von Ballongröße, -län-
ge, Insufflationsdruck und -zeit sowie die 

Tab. 2  Allgemeine Voraussetzungen/Kenntnisse zur Durchführung interventioneller Eingrif-
fe an extrakraniellen hirnversorgenden Gefäßen

1  Pathophysiologie der 
zerebralen Verschluss-
krankheit (cAVK) und des 
Schlaganfalls

Schlaganfallursachen

Ursachen karotidaler Obstruktionen wie Atherosklerose, fibromusku-
läre Dysplasie, Dissektion u. a.

Atherosklerosegenese (Pathogenese, Risikofaktoren)

Assoziation von PAVK und KHK

2 Klinik des Schlaganfalls Klassische, atypische Schlaganfallsyndrome

Anterior- oder Posteriorinfarkt

3  Diagnosestellung bei 
Verdacht auf Schlag anfall 
oder cAVK

Anamnese, klinische Untersuchung (neurologisch, kardiologisch, 
angiologisch)

Nichtinvasive apparative Untersuchung (FDS, MRT/MRA, CT/CTA)

Angiographische Anatomie, Topographie

4  Alternative Therapie-
optionen

Pharmakotherapie (Plättchenhemmung, Antikoagulation, Antihyper-
tensiva, Lipidsenker u. a.)

Karotis-TEA bei a-/symptomatischen ACI-Stenosen

Ergebnisse vorliegender und aktueller Studien

Ergebnisse bei Patienten mit erhöhtem Risiko

Stenting-PTA bei a-/symptomatischen ACI-Stenosen

5  Ergebnisse mit und ohne 
distale Embolieprotektion

 

6 Patientenauswahl Indikationen/Kontraindikationen für eine Stenting-PTA zur Schlagan-
fallverhütung

Hohes Risiko für eine Karotis-TEA

Hohes Risiko für eine Stenting-PTA

7 Nachsorge  
PAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit, KHK koronare Herzkrankheit, FDS Farbdopplersonographie, 
MRA MR-Angiographie, CTA CT-Angiographie, TEA Thrombendarteriektomie, ACI A. carotis interna, PTA per-
kutane transluminale Angioplastie.
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adäquate Auswahl und Nutzung von Em-
bolieprotektionssystemen. Die Embolie-
protektion ist bei der Karotisintervention 
häufig notwendig, sodass auch deren An-
wendung beherrscht werden muss.

Aus dem chirurgischen Bereich ist 
der Nutzen eines Trainings an Simula-
tionsmodellen bekannt und nachgewie-
sen worden. Deshalb können solche Trai-
ningsmethoden auch für das Karotisinter-
ventionstraining genutzt werden. Sie bil-
den jedoch keinen Ersatz für klinische 
Angiographien und Interventionen und 
können diese zur Erlangung der Qualifi-
kation nicht ersetzen.

Das Vorgehen zur Vermeidung und 
Behandlung von Komplikationen im Be-
reich der extrakraniellen hirnversorgen-
den Gefäße muss bekannt sein (Spasmus, 
Arteriendissektion, Stentthrombose, dis-

tale Embolisation, Gefäßruptur, Reperfu-
sionsblutung und Stentfehlplatzierung).

Für die Karotisintervention wird auf-
bauend auf den diagnostischen Katheter-
angiographien der hirnversorgenden Ge-
fäße eine zusätzliche Qualifikation mit 
mindestens 50 eigenständig durchgeführ-
ten interventionellen Eingriffen an hirn-
versorgenden Arterien (25 als Erstunter-
sucher unter Supervision) vorausgesetzt.

Die Lernziele zur interventionellen 
Therapie der extrakraniellen hirnversor-
genden Gefäße werden zusammenfassend 
in .	Tab. 3 dargestellt.

Spezielle Anforderungen an die Stät-
te der Ausbildung zur Interventionellen 
Therapie der extrakraniellen hirnversor-
genden Gefäße finden sich in Abschn. 7.1.

5.5. Interventionelle Therapie 
von Dialyseshunts

5.5.1. Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
Der Kandidat muss mit den diagnosti-
schen Methoden sowie interventionellen 
Möglichkeiten der Behandlung von Ste-
nosen und Verschlüssen von Dialyses-
hunts und zentralvenösen Abflussstörun-
gen vertraut sein. Hierbei sind spezielle 
Kenntnisse der verschiedenen arteriove-
nösen(AV)- und Prothesenshunts in den 
verschiedenen Gefäßregionen vorauszu-
setzen. Spezielle pathophysiologische Zu-
sammenhänge zwischen Shuntfluss und 
Stealphänomenen müssen bekannt sein.

Erfahrung mit der Technik der Ballo-
nangioplastie von Accessstenosen, anasto-
mosen- und anastomosennahen venösen 
Stenosen, protheto- und zentralvenösen 
Stenosen (Zugangswege, Schleusen, Füh-
rungskatheter, Drähte, Ballon-/und Stent-
größen, periinterventionelle medikamen-
töse Therapie) sind vorauszusetzen, eben-
so wie der Umgang mit Komplikationen 
(Thrombose/Embolie, Dissektion, Gefäß-
verschluss, Perforation). Dabei müssen 
die verschiedenen Varianten der perkuta-
nen Zugänge zu Dialyseshunts wie Shunt-
direktpunktion, transfemoraler Zugang, 
transbrachialer Zugang bekannt sein und 
beherrscht werden. Besonderheiten der 
Lysetechniken und Thrombektomien so-
wie Stentimplantationen an Dialyseshunts 
und zentralvenösen Stenosen und Gefäß-
verschlüssen müssen ebenso bekannt sein 
wie Besonderheiten der Kontrastmittelga-
be je nach Restfunktion der Niere.

5.5.2. Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Für die Intervention an Hämodialyses-
hunts werden eine zusätzliche Qualifi-
kation mit mindestens 25 diagnostischen 
Katheterangiographien von Hämodialy-
seshunts (15 eigenständig) sowie 25 perku-
tane interventionelle Eingriffe an Hämo-
dialyseshunts (15 eigenständig) gefordert. 
Diagnostische Angiographien im Zusam-
menhang mit einer Intervention können 
eingebracht werden.

Tab. 3  Voraussetzungen zur Durchführung perkutan-interventioneller Eingriffe an 
supraaortalen Gefäßen (Mindestzahlen in Klammern)

1  Quantitative  
Erfahrungen

FDS-Untersuchungen an den extrakraniellen hirnzuführenden Gefäßen (100)

Diagnostische Angiographien, auch selektiv (50)

Diagnostische, auch selektive zervikozerebrale Angiographien (50), (davon 
≥50% als Erstuntersucher unter Supervision)

Karotidale Stenting-PTAs (50, davon ≥50% als Erstuntersucher unter Super-
vision)

2  Angiographisch-
diagnostische  
Erfahrungen

Expertise im Umgang mit Plättchenhemmung und Antikoagulation

Gefäßzugänge

Auswahl und Handhabung von Führungsdrähten (insbesondere 14’‘), Füh-
rungskathetern und langen Schleusen

Topographische angiographische Anatomie, Variationen, Circulus Willisi, 
Kollateralen

Konfigurationen der Aortenbogens und seine Auswirkungen für die Gefäß-
sondierung und Intervention

Umgang mit der DSA-Anlage

3  Interventions-
erfahrungen

Führungskatheter, Schleusenplatzierung

Freisetzen und Entfernen von Protektionssystemen

Stentpositionierung und -freisetzung

4  Erkennung,  
Management  
intraprozeduraler  
Komplikationen

Zerebrovaskuläre Ereignisse (Schlaganfall, TIA, Embolie, Hämorrhagie, 
Thrombose, Dissektion)

Krampfanfall, Bewusstseinsverlust

Kardiovaskuläre Ereignisse (Arrhythmien, Hypotension, Hypertension, Myo-
kardischämie, -infarkt)

Blutung (lokal, intraperitoneal, retroperitoneal)

5  Zugangsprobleme 
(Ischämie, Throm-
bose, arteriovenöse 
Fistel, Pseudo-
aneurysma)

 

6  Management  
Gefäßzugang

Schleusenentfernung und Erreichen einer lokalen Hämostase

Wundverschlusssysteme
FDS Farbdopplersonographie, PTA perkutane transluminale Angioplastie, DSA digitale Subtraktionsangiogra-
phie, TIA transitorisch ischämische Attacke.
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6. Praktische Durchführung 
der Zusatzqualifikation

6.1. Anforderung an 
den Kandidaten

Die Erteilung der Zusatzqualifikationsan-
erkennung setzt die Facharztanerkennung 
als Arzt für Innere Medizin und Angio-
logie oder Innere Medizin und Kardiolo-
gie voraus. Die Zusatzqualifikation kann 
aber während der Facharztweiterbildung 
begonnen werden.

6.2. Praktisches Training in der 
allgemeinen Gefäßmedizin

Voraussetzung zur Anerkennung der 
Zusatzqualifikation ist der Erwerb von 
Grundkenntnissen in der Gefäßmedizin. 
Ärzte, die den Wunsch haben, die Zusatz-
qualifikation zu erwerben, sollten die Ge-
legenheit bekommen, ihre Ausbildung 
z. B. in Form von Rotationen oder Hospi-
tationen zu ergänzen, um entsprechende 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlangen. 
Ein solches praktisches Training in der all-
gemeinen Gefäßmedizin sollte sich an fol-
gender Struktur orientieren:

Sechs Monate klinisches Training in 
der Gefäßmedizin. Dies beinhaltet 2–
3 Monate Versorgung stationärer Gefäß-
patienten und 3–4 Monate nichtinvasi-
ve vaskuläre Diagnostik. Diese 6 Monate 
können entweder als ausgewiesene Rota-
tion oder als Bestandteil anderer Ausbil-
dungsabschnitte abgeleistet werden. Diese 
Basis an fundamentalem Wissen erlaubt 
dem Arzt, eine große Bandbreite von Ge-
fäßerkrankungen und medizinischen Be-
schwerden, verbunden mit diesen Gefäß-
krankheiten zu erkennen, das geeignete 
medizinische Management zu initiieren 
und zeitgerecht den Patienten zur weite-
ren Evaluation und Intervention zu ver-
weisen.

6.3. Dauer und Struktur 
der Zusatzqualifikation

Die minimale Zeitdauer zum Erwerb 
der Zusatzqualifikation „Interventionel-
le Therapie der arteriellen Gefäßerkran-
kungen“ beträgt 12 Monate. Grundlage für 
das Erreichen der jeweiligen Zusatzquali-
fikation ist die Durchführung der gefor-

derten Interventionszahlen in der jeweili-
gen Gefäßregion. Mit Ausnahme der ini-
tialen Ausbildung in der stationären Ver-
sorgung von Gefäßpatienten und in der 
angiologischen Funktionsdiagnostik wird 
in den angegebenen Zeiten eine überwie-
gende Tätigkeit im Angiographielabor 
vorausgesetzt. Eine Absolvierung in Blö-
cken ist möglich. Die Blöcke sollten 3 Mo-
nate nicht unterschreiten. Die im Gegen-
standskatalog dargelegten Mindestzah-
len der durchgeführten Untersuchungen 
müssen hierfür vollständig nachgewiesen 
werden.

Die minimale Zeitdauer der Zusatz-
qualifikation „Interventionelle Therapie 
der peripheren Arterien und Beckenarte-
rien“ beträgt 12 Monate. In diesem Zeit-
raum können mehrere oder alle einzel-
nen Zusatzqualifikationen (s. unten) ab-
solviert werden, insofern die geforderten 
jeweiligen Interventionszahlen erreicht 
werden.

Die minimale Zeitdauer der Zusatz-
qualifikation „Interventionelle Therapie 
der Viszeral- und Nierenarterien“ beträgt 
6 Monate.

Die minimale Zeitdauer der Zusatz-
qualifikation „Interventionelle Therapie 
der Aorta“ beträgt 12 Monate. Hierfür ist 
eine ist eine mehrstufige Ausbildung not-
wendig:
F		1.  Stufe: Zusatzqualifikation „Inter-

ventionelle Therapie der peripheren 
Arterien und Beckenarterien“ – mi-
nimale Zeitdauer 6 Monate.

F		2.  Stufe: Zusatzqualifikation „Inter-
ventionelle Therapie der Aorta“ – 
minimale Zeitdauer 6 Monate.

Die minimale Zeitdauer der Zusatzqua-
lifikation „Interventionelle Therapie der 
extrakraniellen hirnversorgenden Arte-
rien“ beträgt 12 Monate. Hierfür ist eine 
mehrstufige Ausbildung notwendig:
F		1.  Stufe: Diagnostische Angiographie 

der hirnversorgenden Arterien – 
minimale Zeitdauer 6 Monate.

F		2.  Stufe: Therapeutische Angiographie 
der extrakraniellen hirnversorgen-
den Gefäße – minimale Zeitdauer 
6 Monate.

Die minimale Zeitdauer der Zusatzqua-
lifikation „Interventionelle Therapie von 
Dialyseshunts“ beträgt 6 Monate.

6.4. Aktivitätsnachweise

Zur Erlangung der Zusatzqualifikation 
hat der Kandidat folgende Aktivitäten 
nachzuweisen:
F		Die Fachkunde „Strahlenschutz“, Spe-

zialkurs Interventionsradiologie bzw. 
des gesamten Bereichs der Röntgen-
diagnostik muss vorhanden sein oder 
während der Zusatzqualifikation er-
worben werden.

F		Ein Zeugnis des Leiters der Zusatz-
qualifikation. Dieses muss Details zu 
den Aktivitäten, der Kompetenz und 
der erreichten Selbständigkeit des 
Kandidaten beinhalten. Es muss er-
kennbar sein, dass der/die Kandi-
dat(in) als unabhängiger Untersucher 
diagnostische und interventionelle 
Eingriffe verantwortungsbewusst und 
sach-/leitliniengerecht durchführen 
kann. Insbesondere sollen das Erken-
nen kritischer Befunde, das Manage-
ment von Notfällen und die Interak-
tion mit dem Team, dem Patienten 
und Angehörigen beschrieben wer-
den. Das Zeugnis muss weiterhin be-
inhalten:

1  die Kenntnisse in der allgemeinen 
Gefäßmedizin,

1  die Kenntnisse in der Gefäßdiag-
nostik, insbesondere der Doppler-/
Duplexsonographie, an Hand der 
Richtzahlen der Untersuchungen.

F		Im Logbuch werden die vom Kan-
didaten durchgeführten diagnosti-
schen und therapeutischen Angiogra-
phien dokumentiert. Es muss erkenn-
bar sein, welche Prozeduren als Erst-
untersucher unter Supervision durch-
geführt wurden. Die Korrektheit des 
Logbuchs wird schriftlich durch den 
Leiter des Zusatzqualifizierungspro-
gramms bestätigt.

F		Beleg der Teilnahme an akkreditier-
ten Kongressen, Workshops, Sym-
posien und Trainings-/Simulations-
kursen. Mindestens die Hälfte der 
Pflichtpunkte für ärztliche Fortbil-
dung (25 Punkte/Jahr) müssen im 
thematischen Schwerpunkt des Cur-
riculums nachgewiesen werden. Dazu 
gehört z. B. auch der Besuch großer 
kardiologischer oder angiologischer 
Kongresse.
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7. Anforderung an die 
Stätte und den Leiter des 
Zusatzqualifikationsprogramms

An der Stätte zur Erlangung der Zusatz-
qualifikation müssen 2 Fachärzte für Inne-
re Medizin und Kardiologie oder Angio-
logie tätig sein. Davon sollte mindestens 
einer eine 5-jährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der katheterbasierten interven-
tionellen Therapie der arteriellen Gefäß-
krankheiten besitzen. Wird eine modulare 
Qualifikation in einzelnen Gefäßregionen 
angestrebt, muss der Ausbilder über eine 
mindestens 3-jährige Erfahrung in dieser 
Gefäßregion verfügen. Die modulare Zu-
satzqualifikation kann auch in mehreren 
Teilen an Zentren durchgeführt werden, 
welche nur die entsprechenden Anforde-
rungen für die Zusatzqualifikation einzel-
ner Gefäßregionen erfüllen.

Regelmäßige wöchentliche Konferen-
zen bzw. interne Fortbildungen (Journal-
club, Fallvorstellungen, Besprechung ak-
tueller Kongressberichte) sollten am Zen-
trum angeboten werden.

7.1. Spezielle Anforderungen 
an Ausbildungsstätten 
für Interventionen an 
den extrakraniellen 
hirnversorgenden Arterien

Karotisinterventionen dürfen nur in Ein-
richtungen durchgeführt werden, die die 
notwendige bildgebende Technikausrüs-
tung haben, zuzüglich ausgebildetem und 
erfahrenem technischem Personal, und 
auch die Infrastruktur zur Durchfüh-
rung von Karotisstenteingriffen. Hoch-
auflösende digitale DSA-Anlagen mit der 
Möglichkeit zur Subtraktion, zur Vergrö-
ßerung, „road map“ und Angulation sind 
notwendig. Weiterhin sollte der durch-
führende Arzt über die Möglichkeit ver-
fügen, am Ort der Behandlung unverzüg-
lich eine Computertomographie des Schä-
dels durchführen lassen zu können. Fer-
ner sollte ein hämodynamisches Monito-
ring zur Verfügung stehen, inkl. der Mög-
lichkeit zur direkten intraarteriellen Blut-
druckmessung. Eine ambulante Nach-
kontrolle der Patienten sollte durchführ-
bar sein. Eine neurologische fachärztli-
che Begutachtung der Patienten sollte vor 
und nach einer Intervention der extrakra-

niellen hirnversorgenden Gefäße erfol-
gen können, ebenso sollte bei notwendi-
ger Therapieänderung oder -erweiterung 
ein Gefäßchirurg im Hause sein.

7.2. Spezielle Anforderungen 
an Ausbildungsstätten für 
Interventionen an der Aorta/
an Aortenaneurysmen

Auf Grund des gesetzlichen Beschlusses 
der „Qualitätssicherungsvereinbarung 
zum Bauchaortenaneurysma“ ist eine in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit in Bild-
gebung und Ausschaltung des Aneurys-
mas mit Gefäßchirurgen und Radiologen 
erforderlich. Somit sind Eingriffe nur in 
Ausbildungsstätten mit Kooperation der 
genannten Fachdisziplinen durchführbar.

7.3. Anforderungen 
an den Leiter des 
Zusatzqualifizierungsprogramms

Dieser verantwortet die Durchführung 
des Curriculums und die abschließende 
Beurteilung des Kandidaten. Er ist Fach-
arzt für Innere Medizin und Kardiolo-
gie oder Innere Medizin und Angiolo-
gie mit mindestens 5-jähriger überwie-
gender Tätigkeit auf dem Gebiet der in-
terventionellen katheterbasierten Thera-
pie der arteriellen Verschlusskrankheit. 
Er hat die entsprechende Zusatzqualifi-
kation erworben. Für den Erwerb gibt es 
eine Übergangszeit, welche separat gere-
gelt ist (s. Abschn. 9).

8. Akkreditierung und 
Zertifizierung

Die Akkreditierung des Zentrums als 
Stätte zum Erwerb der Zusatzqualifika-
tion und des Leiters des Programms er-
folgen gemeinsam durch DGA und DGK. 
Die Akkreditierung wird für das Zentrum 
durch einen entsprechend qualifizier-
ten Angiologen oder Kardiologen bean-
tragt und nach Sichtung durch die Kom-
missionen bei Erfüllung der Vorausset-
zungen gewährt. Interventionelle Angio-
logen und Kardiologen in einem von der 
DGA zertifizierten Gefäßzentrum gelten 
als zertifiziert.

Anträge auf Anerkennung der curricu-
lären Leistungen zur Erlangung der Zu-

satzqualifikation werden von den Kom-
missionen der Fachgesellschaften ge-
prüft. Vorzulegen sind Lebenslauf, Fach-
arzt- und ggf. Schwerpunktzeugnis, die 
Dokumentation der im Curriculum ge-
forderten Zeiten und Fortbildungen, das 
Prozedurenlogbuch und das Zeugnis des 
Leiters des Zusatzqualifizierungspro-
gramms. Der Kandidat erhält bei Erfül-
len aller Voraussetzungen ein Zertifikat 
über die Ableistung der Zusatzqualifika-
tion „Interventionelle Therapie der arte-
riellen Gefäßerkrankungen“ bzw. „Inter-
ventionelle Therapie der peripheren Ar-
terien und Beckenarterien“, „Interventio-
nelle Therapie der Viszeral- und Nieren-
arterien“, „Interventionelle Therapie der 
Aorta“, „Interventionelle Therapie der ex-
trakraniellen hirnversorgenden Arterien“ 
und „Interventionelle Therapie von Dia-
lyseshunts“, ausgestellt von der Deutschen 
Gesellschaft für Angiologie und der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiologie.

9. Übergangsregelung

Fachärzte für Innere Medizin und Angio-
logie oder Innere Medizin und Kardiolo-
gie mit nachweislich überwiegender Tä-
tigkeit auf dem Gebiet der nichtkorona-
ren katheterbasierten Therapie der ar-
teriellen Verschlusskrankheit (oder je-
weils nur der einzelnen Gefäßregionen) 
von insgesamt 2 Jahren während der letz-
ten 5 Jahre vor Antragstellung können auf 
Antrag im Rahmen einer Übergangsrege-
lung ohne formale Absolvierung des Cur-
riculums die Anerkennung der oben ge-
nannten Zusatzqualifikationen erhalten. 
Die Tätigkeit ist glaubhaft nachzuweisen, 
z. B. durch Bestätigung vom Leiter der 
Einrichtung. Zusätzlich müssen die im 
Curriculum geforderten Mindestzahlen 
innerhalb der letzten 5 Jahre vor Antrag-
stellung erbracht und glaubhaft nachge-
wiesen werden. Die Sachkunde Strahlen-
schutz, Spezialkurs Interventionsradiolo-
gie bzw. der gesamten Röntgendiagnostik, 
ist nachzuweisen.

Diese Übergangsregelung endet am 
[Publikationsdatum dieses Curriculums 
+2 Jahre].
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10. Qualitätskontrolle 
(Aufgabe G-BA/AQUA)

Eine Qualitätskontrolle und deren stän-
dige und unabhängige Überprüfung und 
Verbesserung ist eine der wichtigsten Vo-
raussetzungen für eine gute Behandlungs-
qualität. Diese Prozesse sollten in hohem 
Maße formalisiert und unabhängig davon 
sein, welche Disziplin in die interventio-
nelle Therapie der Patienten eingebun-
den ist. Die ständige Überprüfung dieser 
Prozesse gewährleistet ein Mindestmaß 
an Ergebnisqualität und stellt eine unver-
zichtbare individuelle Kontrolle für den 
Interventionalisten dar. Dies setzt vor-
aus, dass die Intervention, das Akutergeb-
nis und der Verlauf nach der Intervention 
mittels standardisierter Instrumente und 
einheitlichen Definitionen dokumentiert 
(Datenbank) und die Ergebnisse für je-
den Interventionalisten quantifiziert und 
überprüft werden können. In Abhängig-
keit der Gefäßregion und der Indikation 
zur Intervention sollten hierzu allgemein 
anerkannte und empfohlene Messpara-
meter und Definitionen für Indikations-
stellung und Verlaufskontrolle verbindlich 
Verwendung finden. Es ist wünschens-
wert, dass Qualitätskontrollen durch ein 
multidisziplinäres Team vaskulärer Spe-
zialisten wahrgenommen werden. Dieses 
Team sollte ggf. Maßnahmen zur Quali-
tätsverbesserung formulieren und deren 
Umsetzung überwachen.

Ein weiterer Aspekt der laufenden Qua-
litätssicherung im Hinblick auf den Strah-
lenschutz sind die fortlaufenden Kontrol-
len der ärztlichen Stellen im Strahlen-
schutz (vorgegeben nach der Röntgenver-
ordnung). Zentrales Anliegen dieser Kon-
trollen sind eine angemessene rechtferti-
gende Indikation des Einsatzes ionisieren-
der Strahlung, optimierte Bildqualität so-
wie Minimierung der Expositionsdosis. 
Die interventionell tätigen Ärzte sind da-
für verantwortlich, dass die erforderlichen 
Messwerte ermittelt und die notwendigen 
Unterlagen zur Überprüfung bereitgestellt 
werden.

Katheterangiographien und Interven-
tionen unter Anwendung von Röntgen-
strahlen dürfen nur von Ärzten mit der 
dafür erforderlichen Fachkunde im me-
dizinischen Strahlenschutz durchgeführt 
werden. In diesem Zusammenhang sind 

die Fachkunde gesamte Röntgendiagnos-
tik oder die Teilfachkunde Gefäßsystem 
und Anwendungen von Röntgenstrahlen 
bei Interventionen geeignet.

Für die genannten Tätigkeiten ist der 
Erwerb der Teilfachkunde Angiographie 
als Mindestanforderung vorgeschrieben.

Erforderlich sind der Erwerb der Sach-
kunde sowie die Teilnahme an gesetzlich 
vorgeschriebenen Strahlenschutzkursen.

Das Erhalten der Kompetenz, die Fach-
kundeaktualisierung und die fortlaufende 
Qualitätskontrolle sind zu beachten.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. K.-L. Schulte
Gefäßzentrum Berlin, Evangelisches  
Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
10365 Berlin
k.schulte@keh-berlin.de
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